
Auszug aus der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur 

Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische 

Corona-Verordnung) vom 30. Oktober 2020 (Nds. GVBl. S. 368) 

 Artikel 1 der Verordnung vom 8. Januar 2021 (Nds. GVBl. S. X) 

 

§ 12 Kindertageseinrichtungen  

 

(1) 1Bis zum Ablauf des 31. Januar 2021 ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und 

Kinderhorten untersagt. 2Ausgenommen ist die Betreuung von Gruppen, in denen sich 

ausschließlich Kinder befinden, denen Hilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs 

gewährt wird. 3Ferner ausgenommen ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen. 4Die 

Notbetreuung ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten auf das notwendige 

und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen. 5Die höchstens zulässige Zahl der in einer 

kleinen Gruppe nach Satz 3 betreuten Kinder richtet sich nach der Altersstruktur in dieser 

Gruppe. 6Die höchstens zulässige Zahl der betreuten Kinder darf in einer kleinen Gruppe, in 

der  

1. überwiegend Kinder unter drei Jahren betreut werden, in der Regel 8 Kinder,  

2. überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur 

Einschulung betreut werden, in der Regel 13 Kinder und  

3. überwiegend Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 

betreut werden, in der Regel 10 Kinder  

nicht überschreiten. 

7Eine Überschreitung der höchstens zulässigen Zahl der betreuten Kinder in einer kleinen 

Gruppe ist unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und organisatorischen 

Kapazitäten zulässig.  

8Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen,  

1. bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter 

in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem 

Interesse tätig ist,  

2. bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht 

oder  

3. die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 Abs. 1 Satz 1 des 

Niedersächsischen Schulgesetzes werden.  
 

9Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren 

Betreuung zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung 

oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen 

Erziehungsberechtigten.  

 

 

 

 



(2) 1Während der Betreuung in einer kleinen Gruppe nach Absatz 1 Satz 6 Nr. 3 hat jede 

Person eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

die Einhaltung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 nicht gewährleistet werden kann. 

2Ausgenommen davon sind Kinder bis zur Einschulung.  

 

 

(3) In allen Kindertageseinrichtungen ist der ‚Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona 

Kindertagesbetreuung‘ vom 10. Januar 2021, veröffentlicht auf der Internetseite des 

Kultusministeriums ergänzend zu den Hygieneplänen nach § 36 des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG) zu beachten.  
(https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_fragen_und_a 

ntworten_zum_derzeit_eingeschrankten_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragenundantworten-zu-einrichtungsschliessung-und-

notbetreuung-fur-kindertageseinrichtungen186238.html),  

 

 

(4) 1Die Vorgaben des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder und der Verordnung über 

Mindestanforderungen an Kindertagesstätten sowie über die Durchführung der Finanzhilfe zu 

der Qualifikation des erforderlichen Personals sind ausgesetzt, soweit der Träger einer 

Kindertageseinrichtung aufgrund der Auswirkungen der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-

CoV-2 ausfallendes Personal nicht durch geeignete Fach- und Betreuungskräfte ersetzen 

kann. 2Dies gilt sowohl für den Fall, dass das Personal aufgrund einer Erkrankung an COVID-

19 oder aufgrund eines positiven SARS-CoV-2-Tests nicht in der Kindertageseinrichtung tätig 

werden kann, als auch für den Fall, dass der Träger das Personal aufgrund einer erforderlichen 

Quarantäne oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht für die Arbeit am 

Kind einsetzen kann. 

 

Quelle: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-

185856.html  
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